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gem. § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990.
PLANZEICHENERKLÄRUNG

Es gilt die BauNVO 1990, zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 21.11.2017.

*Beispielhafte Werte. 
Die Darstellung in der Planzeichnung ist maßgeblich.

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten
Bereichs, Flächen für Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen (§ 9 (1) Nr. 5 und 
(6) BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf!!!
!! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!

º8 Schule

º: Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

¿= Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB)

½ Einfahrt - Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses (§ 9 (1) Nr. 16 und (6) BauGB)

Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
WasserabflussesÈ ÉÈ É
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»Z Hochwasserrückhaltebecken

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB)

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 
Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)
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Bindungen für Bepflanungen und Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 
6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Fläche für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von 
Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie 
die Fläche für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB)

q Zweckbestimmung: Stellplätze

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)


